
Fortschreibung des Integrationskonzeptes   

- Zukünftige Integrationsarbeit
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Vorhanden:

- Integrationskonzept aus 2008/2009

- Katalog mit insgesamt 23 Zielen und 

TOP 6 - Fortschreibung des Integrationskonzeptes 

- Katalog mit insgesamt 23 Zielen und 

88 Maßnahmen

- Dezentrale Verantwortung innerhalb der Verwaltung

Neue Situation:

- Flucht und Arbeitsmigration

Begonnen:Begonnen:

- Fortschreibung des Allgemeinen Teils
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zu entscheiden:

- Zukünftige Struktur der Integrationsarbeit

- Vorteile einer fachdienstübergreifenden Koordination:
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- Vorteile einer fachdienstübergreifenden Koordination:

- Bündelung von Informationen an zentraler Stelle

- Verlässlicher Ansprechpartner i.S. Integration 

- kontinuierlicher Netzwerkaufbau und -erhalt (Kommunales 

Integrationszentrum, Jobcenter, 

Flüchtlingsberatungsstellen, ehrenamtliche Helfer)

- fachdienstübergreifende Fördermittelanträge zum Thema 

Integration
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Aufgaben einer zentralen Anlaufstelle:

• Maßnahmenkatalog aktualisieren

• Ausbau und Begleitung des Netzwerks der 
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• Ausbau und Begleitung des Netzwerks der 

Ehrenamtlichen in der Integrationsarbeit („Runder Tisch“)

• Neuaufleben der „Integrationslotsen“

• Akquise von Fördermitteln für die Integrationsarbeit
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Anforderungsprofil an einen/eine Koordinator/in

- abgeschl. Studium der Sozialpädagogik/-arbeit oder 

vergleichbare berufliche Qualifikation
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vergleichbare berufliche Qualifikation

Kosten bei Stellenumfang von 19,5 Stunden/Woche ab 2018:

- rd. 33.000€/Jahr über externen Dienstleister

- Mittel müssten ab 2018 etatisiert werden 
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Vorschlag nach Beratung im Sozialausschuss: 

„Zur Fortschreibung und nachfolgender Umsetzung des 

TOP 6 - Fortschreibung des Integrationskonzeptes 

„Zur Fortschreibung und nachfolgender Umsetzung des 

Integrationskonzeptes wird ab 2018 eine zentrale Anlaufstelle 

im Umfang von 19,5 Wochenstunden eingesetzt werden, von 

der aus die verschiedenen Themenfelder der 

Integrationsarbeit gezielt gesteuert werden. Die Stelle soll 

ausschließlich von einem externen Dienstleister 

wahrgenommen werden. Die erforderlichen finanziellen Mittel 

sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung ab 2018 zu sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung ab 2018 zu 

berücksichtigen.“
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